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Projektbeschluss Lückenschluss Geh-/Radweg zwischen Liebenthaler Straße und 
Ausbauende Geh-/Radweg B 167 Eberswalder Straße 
 
Sachverhalt: 
Für den Ortsteil Hammer hat die Stadt Liebenwalde zwei Anträge für folgende Projekte beim 
Landesbetrieb Straßenwesen (Bewilligungsbehörde) beantragt: 
 

1. Deckenerneuerung Liebenthaler Straße im Ortsteil Hammer 
2. Lückenschluss Geh/Radweg zwischen Liebenthaler Straße und Ausbauende Geh/radweg 

B 167 Eberswalder Straße Ortsteil Hammer 
 
Der Fördermittelantrag zu 1. wurde mit Zuwendungsbescheid vom 16.07.2025 positiv beschieden.  
 
Der zweite Fördermittelantrag zum Lückenschluss des Geh-/Radweges ist noch nicht beschieden 
worden.  
 
Für das Vorhaben Deckenerneuerung Liebenthaler Straße wird derzeit die Ausführungsplanung, 
das Verkehrskonzept sowie die Vorbereitung und Durchführung der Vergabe vorbereitet, um mit 
der Ausführung im Frühjahr 2026 beginnen zu können. 
Die Stadt Liebenwalde würde gern den Lückenschluss des Geh-/Radweges parallel mit dem 
Vorhaben der Deckenerneuerung in der Liebenthaler Straße bauen. Gründe, die dafürsprechen, 
sind die Optimierung der Baustellengemeinkosten sowie die Reduzierung der 
Verkehrsraumeinschränkungen (bezogen auf die Bauzeit von zwei voneinander getrennten 
Ausführungszeiträumen). 
 
Daher wird vorgeschlagen für den Lückenschluss des Geh-/Radweges einen vorzeitigen 
Maßnahmebeginn bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. Dieser Schritt ist notwendig, um 
nicht förderschädlich zu handeln. Ich weise darauf hin, dass der Antrag auf vorzeitigen 
Maßnahmebeginn nicht gleichzusetzen ist mit einer finalen Zusage Fördermittel gewährt zu 
bekommen. Unabhängig von der Bescheidung über den Fördermittelantrag ist das Vorhaben zur 
Umsetzung haushalterisch im Jahr 2026 ausfinanziert. 
Um keine Verzögerungen zu verursachen, wird vorgeschlagen, eine Projektbeschluss zur 
Durchführung des Vorhabens herbeizuführen. Damit wird der Bürgermeister ermächtigt alle 
notwendigen Maßnahmen zur Realisierung des Projektes vorzunehmen (§ 12 der Hauptsatzung 
der Stadt Liebenwalde).  
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Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Liebenwalde beschließt den Bürgermeister zu 
ermächtigen das Projekt „Lückenschluss Geh-/Radweg zwischen Liebenthaler Straße und 
Ausbauende Geh-/Radweg B167 Eberswalder Straße vorzunehmen sowie bei der 
Bewilligungsbehörde den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn zu stellen. 
 
   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
541001/7852000 Radweg Lückenschluss B 167 – OT Hammer 
 
    
 
 
Anlagen: 
 
 
 
Liebenwalde, 20.11.2025 
 
 
 
 

gez. J. Lehmann 
Bürgermeister 
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